
Zum Bebauungsplan Nr. 437 „Wohnen am 
Klucksgraben“ wird die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) durchgeführt.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
befindet	 sich	 in	Leipzig-Südwest,	 im	Ortsteil	
Knautkleeberg-Knauthain, westlich der Tho-
mas-Müntzer-Siedlung zwischen Rehbacher 
Straße und Straße am Klucksgraben (entspre-
chend kartenmäßiger Darstellung).
Mit dem Bebauungsplan sollen aufgrund der 
hohen Nachfrage nach Einfamilienhäusern die 
noch	brachliegenden,	potenziellen	Bauflächen	
für Wohnungsbau mit den dazugehörigen Ge-
meinbedarfsflächen	entwickelt	werden.
Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden 
die Unterlagen zum Vorentwurf des Bebau-
ungsplans vom 29.10.2019 bis 15.11.2019 im 
Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig, Stadtplanungsamt, im Ausstellungsbe-
reich vor den Zimmern 496 bis 499, während 
der Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 Uhr, 
Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-
12.00 Uhr, gezeigt und zusätzlich im Stadtbüro, 
Burgplatz 1, 04109 Leipzig: Mo.-Do. 13.00-18.00 
Uhr, Fr. 13.00-16.00 Uhr. (Hinweis: Am 1.11.2019 

haben  das Amt und das Stadtbüro wegen Brückentag 
geschlossen.).
Bürgerforum
Am Montag, dem 04.11.2019, um 18.00 Uhr 
findet	in	der	60.	Grundschule,	Seumestraße	93,	
in 04249 Leipzig die Erläuterung der Planung 
statt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
sind dazu eingeladen und haben Gelegenheit, 
sich zu informieren und zu äußern. Schriftliche 
Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt 
Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig.
Auch im Internet sind die Planunterlagen 
verfügbar unter:
-  www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell 
-  Zentrales Landesportal Bauleitplanung 

www.bauleitplanung.sachsen.de
Im Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
ist die Vorlage abrufbar unter https://ratsinfo.
leipzig.de	(Vorlage	Nr.	VI-DS-08100).	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 437 „Woh-
nen am Klucksgraben“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für  
Geoinformation und Bodenordnung

Bebauungsplan Nr. 437 „Wohnen am Klucksgraben“, Leipzig-Südwest
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	
der Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbe-
hörde hat mit Bescheid vom 18.10.2019 die 
Baugenehmigung mit dem Aktenzeichen: 
63-2019-007434-VV-63.30-CHS im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauord-
nung (Vereinfachtes Verfahren)
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Anbau einer hofseitigen Balkonanlage, 
Claußbruchstraße 9“, Gemarkung: Wahren, 
Flurstück: 19 mit Nebenbestimmungen (Be-
dingungen	und	Auflagen)	erteilt.

2. Bestandteil der Genehmigung sind die in der 
Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Genehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung	und	Denkmalpflege,	Abt.	West,	SG	
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht: 
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	
der Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbe-
hörde hat mit Bescheid vom 17.10.2019 die 
Baugenehmigung mit dem Aktenzeichen: 
63-2019-008995-VV-63.40-IEH im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauord-
nung (Vereinfachtes Verfahren) erteilt. 
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben:  

„Umbau Mehrfamilienhaus, Umnutzung des 
nicht ausgebauten Dachraumes zu Wohn-
raum, Umnutzung von Gewerbe zu Wohn-
raum im EG, Aufzugseinbau, Ersatzneubau 
von Balkonen, Einbau einer Heizungsanlage, 
Plaußiger Straße 2“, Gemarkung: Sellerhau-
sen, Flurstück: 236e mit Nebenbestimmun-
gen	(Bedingungen	und	Auflagen)	und	einer	
Abweichungsentscheidung erteilt. 

2. Bestandteil der Genehmigung sind die in der 
Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Genehmigung ausgefertigten Bauvorlagen. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung	und	Denkmalpflege,	Abt.	Ost,	SG	
Nordost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 Abs. 3 der Sächsischen 
Bauordnung über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben 

„Anbau einer hofseitigen Balkonanlage, Claußbruchstraße 9“,  
Leipzig, Gemarkung: Wahren, Flurstück: 19

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 Abs. 3  
der Sächsischen Bauordnung über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben „Umbau  
Mehrfamilienhaus, Umnutzung des nicht ausgebauten  

Dachraumes zu Wohnraum, Umnutzung von Gewerbe zu 
Wohnraum im EG, Aufzugseinbau, Ersatzneubau von  

Balkonen, Einbau einer Heizungsanlage, Plaußiger Straße 2“, 
Leipzig, Gemarkung: Sellerhausen, Flurstück: 236e 

mail.de eingelegt werden. Die Frist wird auch 
gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Landesdirektion 
Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 
2 eingelegt wird.
Hinweis:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke gemäß 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl von Nachbarn, denen die  
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt. Die 
oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können betroffene Nachbarn 
im	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege,	
Prager Straße 118-122 während der Öffnungs-
zeiten einsehen. 
Um eine telefonische Anmeldung bei der zu-
ständigen Sachbearbeiterin, Frau Schreiber, 
M.A. Arch., Tel. 1 23 51 18 wird gebeten.
(Öffnungszeiten: Dienstag 9.00-12.00 Uhr und 
13.00-18.00 Uhr, Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, 
Montag, Mittwoch, Freitag nach Vereinba-
rung).	■

Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden. 
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird. 
Hinweis: 
Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke gemäß 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl von Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit 
dem Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt. 
Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn. 
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können betroffene Nachbarn 
im	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege,	
Prager Straße 118-122 während der Öffnungs-
zeiten einsehen. 
Um eine telefonische Anmeldung bei der zu-
ständigen Sachbearbeiterin, Frau Ehrlein, Tel. 
1 23 52 48 wird gebeten. 
(Öffnungszeiten: Dienstag 9.00-12.00 Uhr und 
13.00-18.00 Uhr, Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, 
Montag, Mittwoch, Freitag nach Vereinba-
rung).	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)
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Anzeigen

Suche Eigentumswohnung von Privat,  
( 01579-2342413

Su. Baulücken + Bauerwartungsland 
in + um Leipzig, wir klären für Sie
Baurecht, Erschließung, Teilungen,

auch für größere Flächen, od. Gewerbe
Prill Immobilien Tel. 0314 6022918

Su. Einfamilien/Doppel/Mehrfamilien-
häuser in + um Leipzig im Kundenauftrag

Prill Immobilien Tel. 0314 6022918

Raus aus der Miete...

... rein ins eigene 
Town & Country Haus!

  

Sonnige 2-Raum-Wohnung 
66 m² in Rackwitz OT Zschortau  

ab sofort zu vermieten

- altersgerecht
- begehbare Dusche
- Fußbodenheizung
- abgeschlossener Stellplatz für Pkw
- große Terrasse

Telefonische Terminvereinbarung 
unter 034202 - 9 19 38 
oder 0179 - 2 93 36 92

VOLPINA Haus- und Grundbesitz
Verwaltungs GmbH

– gegründet 1986 –

Telefon 03 41 - 2 15 96 40
info-v@volpina.gmbh / www.volpina-hausverwaltung.de

www.schimmelbefall-dachfenster.de

Wohn-Design · Möschwitzer Straße 25 · 08529 Plauen
Telefon: 0 37 41 / 74 15 65 · E-Mail: peterkaczmarek@arcor.de

u bekannt aus „Einfach Genial“
u seit 6 Jahren erfolgreich im Verkauf 
 & seither zufriedene Kunden
u patentierte Blendrahmen in Bronze 
 & Weiß (weitere Farben auf Anfrage)

u schnelle Selbstmontage 
 dank Bausatz
u Schutz vor Kondenswasser 
 & Schimmelbefall
u austauschbare Saugstreifen
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Schäden am Dachfenster – 

Sanieren statt auswechseln

BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

Ein Gefühl der Sicherheit
Für einen verbesserten Einbruchschutz braucht es nicht viel

(djd). Mit der Dunkelheit kommen 
auch die Ganoven. Erfahrungsge-
mäß nimmt in der kalten Jahreszeit 
die Zahl der Wohnungseinbrüche 
wieder zu. Viele Hausbesitzer 
machen es den Einbrechern aller-
dings auch zu leicht: Komplett 
ungesicherte Fenster, Terras-
sentüren und Haustüren stellen 
förmlich eine Einladung dar. 
Erfahrene Straftäter brauchen in 
diesem Fall oft nur Sekunden, um 
die Öffnung aufzuhebeln und sich 
Zutritt zu verschaffen. Das Gefühl 
der Sicherheit und Geborgenheit, 
das mit dem eigenen Zuhause ver-
bunden wird, ist anschließend bei 
vielen Einbruchsopfern auf lange 
Zeit	 empfindlich	 gestört.	 Dabei	
lässt sich bereits mit wenigen, 
gezielten Maßnahmen der Schutz 
vor Einbrechern deutlich erhöhen.

Einbruchschutz mit 
wenigen Komponenten

Meistens sind es dieselben Punkte 
rund ums Haus, an denen sich 
Einbrecher zu schaffen machen. 
Leicht zugängliche Fenster und 
Türen, insbesondere im Erdge-
schoss, sollten daher kontinu-
ierlich überwacht werden. Eine 
komplexe Alarmanlage ist dafür 
im ersten Schritt nicht zwingend 
erforderlich. Schon mit einzelnen 
Komponenten lassen sich im 
sogenannten Stand-alone-Betrieb 
die gefährdeten Stellen besser 
schützen. So kontrollieren etwa 
die Tür- und Fensterkontakte 
„AMC 20“ von Afriso permanent, 
ob der jeweilige Bereich offen 
oder geschlossen ist. Die Montage 
erfolgt mit zwei doppelseitigen 
Klebestreifen. In Verbindung mit 

einer Innenraumsirene, die im Fall 
der Fälle lautstark Alarm schlägt 
und so den Einbrecher in die Flucht 
treibt, ist bereits eine vollwertige 
Überwachung einsatzbereit. Die 
Lösung arbeitet auf Funkbasis 
und benötigt für die Fenster- und 
Türüberwachung noch nicht ein-
mal eine Stromversorgung - auch 
Batterien entfallen, wenn ab und 
an Tageslicht vorhanden ist. An 
die Innenraumsirene können bis 
zu 20 Fenster- und Türkontakte 
angelernt werden.

Ausbau zur 
Smart-Home-Zentrale

Nach dem unkomplizierten 
Einstieg sind später jederzeit 
Erweiterungen möglich - bis 
zu einem vernetzten und intel-
ligenten Smart-Home-System. 
Funktionen wie eine Anwesen-

heitssimulation im Fall eines 
Urlaubs, die Einbindung von 
Rauchmeldern und Sensoren, 
die Wasserleckagen erkennen 
können, oder die Temperatur-
steuerung mit Raumfühlern 
sind umsetzbar. Per App hat der 
Hausbesitzer auch von unter-

wegs das Zuhause stets im Blick. 
Der herstellerübergreifende, 
offene Funkstandard ermöglicht 
den schrittweisen Ausbau, unter 
www.afrisohome.de gibt es mehr 
Informationen und Tipps für die 
verschiedenen Anwendungen. 
Dabei verbessert die Lösung 

nicht nur den Einbruchschutz, 
sondern ist auch selbst sicher 
konzipiert.	Die	Daten	befinden	
sich auf einem eigenen Gateway 
und werden, genauso wie beim 
Onlinebanking, mit einem der 
höchsten Verschlüsselungsstan-
dards übertragen.

Schritt für Schritt lassen sich intel-
ligente Smart-Home-Systeme 
erweitern, vom Einbruchschutz 
bis hin zu Rauchmeldern, zum 
Frühwarnsystem vor elementaren 
Schäden.          Foto: djd/AFRISO

https://ratsinfo.leipzig.de
https://ratsinfo.leipzig.de
schmidtri
Hervorheben
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